
 KU-Teilstipendium 2025 für internationale Studierende 
 

Im Jahr 2025 bietet die KU für fachlich geeignete und bedürftige internationale 
Studierende an der KU folgende Fördermöglichkeiten an: KU-Teilstipendium 2025 für 
internationale Studierende. Dieses Stipendium wird aus Mitteln des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst finanziert. 

• Förderzeitraum Sommer: 1. April 2025 – 31. August 2025 
• Förderzeitraum Winter: 1. Oktober 2025 – 28. Februar 2026 

 

Dieses KU-Stipendium umfasst insgesamt und voraussichtlich (vorbehaltlich der Mittelzusage 
durch das Ministerium) 450,00 € pro Monat (insgesamt 2.250,00 EUR pro Semester)  

Fördervoraussetzungen:  
• gute bis sehr gute Studienleistungen (Durchschnittsnote von min. 2,3 und besser)  
• Bedürftigkeit 
• Sie studieren min. im 3. Fachsemester Bachelor bzw. 1. Fachsemester Master an 

der KU und sind im Förderzeitraum an der KU immatrikuliert 

Hinweise:  
• Studierende des DSH-Intensivkurses sowie Free Mover sind von der Förderung 

ausgeschlossen.  
• Auslandsstudienaufenthalte können nicht gefördert werden (Sie müssen vor Ort in 

Eichstätt bzw. Ingolstadt studieren) 
• Eine wiederholte Förderung ist möglich, jedoch auf 6 Semester insgesamt beschränkt  

Notwendige Unterlagen: 
• Tabellarischer Lebenslauf auf Englisch oder Deutsch  
• Motivationsschreiben auf Englisch oder Deutsch (max. 2 DIN A 4 Seiten) 
• Immatrikulationsbestätigung für das Semester der Förderung  
• Transcript of Records der bisher erbrachten Studienleistungen (bei internationalen 

Nachweisen ist die Durchschnittsnote nach der Bayerischen Formel in die deutsche 
Note umzurechnen) 

• Masterstudierende im 1. Fachsemester reichen bitte ihren Bachelor-Abschluss ein 
• Ein (!) akademisches Empfehlungsschreiben durch eine Lehrperson der KU bzw. 

vorherigen Universität (auf Deutsch oder Englisch). Dieses muss direkt vom 
jeweiligen Dozenten/ der jeweiligen Dozentin an das International Office geschickt 
werden (per E-Mail an incoming@ku.de). Bitte beachten Sie dazu die FAQ's. 

• Nachweis der Bedürftigkeit durch eine ehrenwörtliche Erklärung, dass Ihr 
Jahresbruttoeinkommen 15.000,00 EUR nicht übersteigt und Sie NICHT durch 
Verwandte bzw. Ehepartner unterstützt werden. Die KU behält sich vor, im Einzelfall 
Nachweise anzufordern. 

• Falls zutreffend: Nachweis des ehrenamtlichen Engagements 
 

https://www.ku.de/studium/informationen-fuer-studierende/anerkennung-und-anrechnung/modifizierte-bayerische-formel


Bewerbungsfristen: 
• 31. Januar 2025 für den Förderzeitraum Sommer (1. April – 31. August 2025) 
• 31. Juli 2025 für den Förderzeitraum Winter (1. Oktober 2025 – 28. Februar 2026) 

 

Die Bewerbung erfolgt ONLINE (Freischaltung am 14. Januar 2025). 

Kontakt bei Fragen: 
Jessica Hofmacher, International Office, incoming@ku.de   

Bitte beachten Sie unsere FAQ's. Eine Vorabprüfung Ihrer Unterlagen ist grundsätzlich nicht 
möglich.  
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